
 

Asylgesetz 2005 
 

Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl  

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

1. die Genfer Flüchtlingskonvention: die Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 

28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, in der durch das Protokoll über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge vom 31. Jänner 1967, BGBl. Nr. 78/1974, geänderten Fassung; 

2. die EMRK: die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 

210/1958; 

3. das Protokoll Nr. 6 zur Konvention: das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 

138/1985; 

4. das Protokoll Nr. 11 zur Konvention: das Protokoll Nr. 11 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Umgestaltung des durch die Konvention 

eingeführten Kontrollmechanismus, BGBl. III Nr. 30/1998; 

5. das Protokoll Nr. 13 zur Konvention: das Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. 

III Nr. 22/2005; 

6. der EU-Vertrag: der Vertrag über die Europäische Union in der Fassung BGBl. III Nr. 132/2009; 

7. das Dublin Übereinkommen: das am 15. Juni 1990 in Dublin unterzeichnete Übereinkommen 

über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrags, BGBl. III Nr. 165/1997; 

8. die Dublin-Verordnung: die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), ABl. L 180 vom 29.06.2013, S. 31; 

9. die Statusrichtlinie: die Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die Anerkennung von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 

Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf 

subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes; ABl. L 337 vom 

20.12.2011, S. 9; 

10. die Grundversorgungsvereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern 

gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung 

für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere 

aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in Österreich, BGBl. I 

Nr. 80/2004; 

11. Verfolgung: jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art. 9 Statusrichtlinie; 

12. ein Verfolgungsgrund: ein in Art. 10 Statusrichtlinie genannter Grund; 

13. ein Antrag auf internationalen Schutz: das - auf welche Weise auch immer artikulierte - 

Ersuchen eines Fremden in Österreich, sich dem Schutz Österreichs unterstellen zu dürfen; der 

Antrag gilt als Antrag auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und bei 

Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten als Antrag auf Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten; 

14. ein Asylwerber: ein Fremder ab Einbringung eines Antrags auf internationalen Schutz bis zum 

rechtskräftigen Abschluss, zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens; 



 

15. der Status des Asylberechtigten: das zunächst befristete und schließlich dauernde Einreise- 

und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes gewährt; 

16. der Status des subsidiär Schutzberechtigen: das vorübergehende, verlängerbare Einreise- und 

Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

gewährt; 

17. ein Herkunftsstaat: der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt, oder - im Falle 

der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes; 

18. ein Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des EU-Vertrages (Z 6) ist; 

19. ein EWR-Staat: jeder Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist; 

20. ein Drittstaat: jeder Staat, außer ein Mitgliedstaat des EWR-Abkommens oder die Schweiz; 

20a. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt; 

20b. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder Schweizer Bürger ist; 

20c. begünstigter Drittstaatsangehöriger: der Ehegatte, eingetragene Partner, eigene Verwandte 

und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners eines EWR-Bürgers oder 

Schweizer Bürgers oder Österreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 

Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei 

Monaten in Anspruch genommen haben, in gerader absteigender Linie bis zur Vollendung des 

21. Lebensjahres, darüber hinaus, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eigene 

Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners in gerader aufsteigender 

Linie, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, insofern dieser Drittstaatsangehörige den 

unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, von dem sich 

seine unionsrechtliche Begünstigung herleitet, begleitet oder ihm nachzieht; 

21. EWR-Bürger: jedermann, der Staatsangehöriger eines EWR-Staates (Z 19) ist; 

22. Familienangehöriger: wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt 

der Antragstellung minderjähriges lediges Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, dem 

der Status des subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern 

die Ehe bei Ehegatten bereits vor der Einreise bestanden hat, sowie der gesetzliche Vertreter 

der Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden ist, wenn diese minderjährig und nicht 

verheiratet ist, sofern dieses rechtserhebliche Verhältnis bereits vor der Einreise bestanden hat; 

dies gilt weiters auch für eingetragene Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits 

vor der Einreise bestanden hat; 

23. ein Folgeantrag: jeder einem bereits rechtskräftig erledigten Antrag nachfolgender weiterer 

Antrag; 

24. Zivilperson: jede Person, die Teil der Zivilbevölkerung im Sinne der Art. 50 Abs. 1 des 

Zusatzprotokolls vom 10. Dezember 1977, BGBl. Nr. 527/1982, zu den Genfer Abkommen vom 

12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, BGBl. Nr. 

155/1953, ist; 

25. multifaktorielle Untersuchungsmethodik: ein auf drei individuellen medizinischen 

Untersuchungen (insbesondere körperliche, zahnärztliche und Röntgenuntersuchung) 

basierendes Modell zur Altersdiagnose nach dem Stand der Wissenschaft; 

26. eine Patenschaftserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem inländischen 

Gericht beglaubigte und für mindestens drei Jahre gültige Erklärung Dritter mit Wohnsitz oder 

Sitz im Inland, dass sie für die Erfordernisse einer alle Risiken abdeckenden 

Krankenversicherung, einer Unterkunft und entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für 

den Ersatz jener Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft durch den Aufenthalt des 

Fremden im Bundesgebiet sowie bei der Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, eines 

Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, einer Zurückschiebung, der Vollziehung der Schubhaft 

oder als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der Sozialhilfe oder 

eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-

VG, BGBl. I Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen; die die Leistungsfähigkeit des Dritten 

begründenden Mittel sind in der Patenschaftserklärung zu bezeichnen; deren Vorhandensein ist 

durch geeignete Nachweise zum Zeitpunkt der Erklärung zu belegen; Mittel der öffentlichen 

Hand sind jedenfalls keine tauglichen Mittel, um die Leistungsfähigkeit des Dritten zu 



 

begründen; Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Patenschaftserklärung, wonach dem 

Dritten oder einem anderen eine Leistung oder ein sonstiger Vorteil versprochen oder verschafft 

werden soll, sind nichtig. 

27. eine aufenthaltsbeendende Maßnahme: eine Rückkehrentscheidung (§ 52 FPG), eine 

Anordnung zur Außerlandesbringung (§ 61 FPG), eine Ausweisung (§ 66 FPG) und ein 

Aufenthaltsverbot (§ 67 FPG). 

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: Lichtbilder, 
Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale und die Unterschrift. 

(3) Ein Fremder ist im Sinne dieses Bundesgesetzes straffällig geworden, wenn er 

1. wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, die in die Zuständigkeit 

des Landesgerichtes fällt, oder 

2. mehr als einmal wegen einer sonstigen vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, 

die von Amts wegen zu verfolgen ist 

rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(4) Abweichend von § 5 Z 10 des Jugendgerichtsgesetzes 1988 – JGG, BGBl. Nr. 599/1988, liegt eine 
nach diesem Bundesgesetz maßgebliche gerichtliche Verurteilung auch vor, wenn sie wegen einer 
Jugendstraftat erfolgt ist. 

 

2. Hauptstück 

Status des Asylberechtigten und des subsidiär Schutzberechtigten 

1. Abschnitt  

Status des Asylberechtigten 

 

§ 3 Status des Asylberechtigten 

 

(1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit 
dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im 
Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 

(2) Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde 
seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck 
und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive 
Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel 
nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen 
beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, 
es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 

(4) Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, kommt eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung als Asylberechtigter zu. Die Aufenthaltsberechtigung gilt drei Jahre und 
verlängert sich um eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die Voraussetzungen für eine 
Einleitung eines Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten nicht vorliegen oder 
das Aberkennungsverfahren eingestellt wird. Bis zur rechtskräftigen Aberkennung des Status des 
Asylberechtigten gilt die Aufenthaltsberechtigung weiter. Mit Rechtskraft der Aberkennung des 
Status des Asylberechtigten erlischt die Aufenthaltsberechtigung. 

(4a) Im Rahmen der Staatendokumentation (§ 5 BFA-G) hat das Bundesamt zumindest einmal im 
Kalenderjahr eine Analyse zu erstellen, inwieweit es in jenen Herkunftsstaaten, denen im Hinblick 
auf die Anzahl der in den letzten fünf Kalenderjahren erfolgten Zuerkennungen des Status des 
Asylberechtigten eine besondere Bedeutung zukommt, zu einer wesentlichen, dauerhaften 



 

Veränderung der spezifischen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für die Furcht vor 
Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist. 

(4b) In einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass sich die 
Gültigkeitsdauer der befristeten Aufenthaltsberechtigung nach der Gültigkeitsdauer der 
Aufenthaltsberechtigung des Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird, richtet. 

(5) Die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf Grund eines Antrags auf 
internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu 
verbinden, dass diesem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

 

3. Hauptstück 

Rechte und Pflichten der Asylwerber 

1. Abschnitt  

Aufenthalt im Bundesgebiet während des Asylverfahrens  

 

§ 12 Faktischer Abschiebeschutz 

 

(1) Ein Fremder, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, kann, außer in 
den Fällen des § 12a, bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur 
Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder nach einer Einstellung bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
eine Fortsetzung des Verfahrens gemäß § 24 Abs. 2 nicht mehr zulässig ist, weder 
zurückgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben werden (faktischer Abschiebeschutz); § 32 
bleibt unberührt. Sein Aufenthalt im Bundesgebiet ist zulässig. Ein auf Grund anderer 
Bundesgesetze bestehendes Aufenthaltsrecht bleibt unberührt. § 16 Abs. 4 BFA-VG gilt. 

(2) Der Aufenthalt eines Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und dem kein 
Aufenthaltsrecht zukommt, ist für die Dauer des Zulassungsverfahrens vor dem Bundesamt 
lediglich im Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem sich sein Aufenthaltsort im Sinne des § 
15 Abs. 1 Z 4 befindet, zulässig. Darüber hinaus ist sein Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet 
zulässig, wenn und solange dies 

1. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten notwendig ist; 

2. notwendig ist, um Ladungen von Gerichten, Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden 

Folge zu leisten oder 

3. für die Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung und Behandlung notwendig ist. 

       Nach Abschluss des Zulassungsverfahrens vor dem Bundesamt ist der Aufenthalt des Fremden, 
solange ihm faktischer Abschiebeschutz zukommt, im gesamten Bundesgebiet zulässig. 

(3) Der Aufenthalt gemäß Abs. 1 und 2 stellt kein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 dar. 

 

6. Hauptstück 

Karten für Asylwerber, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte  

 

§ 50 Verfahrenskarte 

 

(1) Einem Asylwerber ist nach Einbringung des Antrages ohne unnötigen Aufschub eine 
Verfahrenskarte auszustellen. Diese berechtigt bei Versorgung in einer Betreuungseinrichtung des 
Bundes zum Aufenthalt in dieser und zur Teilnahme an der Versorgung nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im 
Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird – GVG-B 2005, BGBl. Nr. 
405/1991. Darüber hinaus können durch die Verfahrenskarte jene Verfahrensschritte dokumentiert 
werden, die erforderlich sind, um das Zulassungsverfahren abzuschließen. Wenn die Zulassung 
des Verfahrens vor Ausstellung der Karte erfolgt, kann die Ausstellung unterbleiben. 



 

(2) Die nähere Gestaltung der Verfahrenskarte hat der Bundesminister für Inneres durch Verordnung 
unter Bedachtnahme auf die Handhabbarkeit und Fälschungssicherheit zu regeln. Die 
Verfahrenskarte hat insbesondere zu enthalten: Die Bezeichnung „Republik Österreich“ und 
„Verfahrenskarte“, Namen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Geburtsdatum sowie ein Lichtbild 
des Asylwerbers. 

(3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 kann vorsehen, dass die Verfahrenskarte mit einem aus kurzer 
Distanz kontaktlos auslesbaren Datenträger versehen wird, auf dem insbesondere Namen, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Lichtbild, Papillarlinienabdrücke der Finger und die 
Staatsangehörigkeit des Asylwerbers gespeichert werden können. Wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, so sind technische Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass die 
Daten gegen unrechtmäßige Veränderung und Ermittlung gesichert sind und die 
Papillarlinienabdrücke der Finger überdies nur durch Inhaber eines eigens dafür ausgestellten 
Zertifikates gelesen werden können. Darüber hinaus kann die Verordnung gemäß Abs. 2 vorsehen, 
dass die Verfahrenskarte mit einer maschinenlesbaren Zone versehen wird, in der insbesondere 
Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit des Asylwerbers ersichtlich gemacht 
werden können. 

 

§ 51 Aufenthaltsberechtigungskarte 

 

(1) Einem Asylwerber, dessen Verfahren zuzulassen ist und dem ein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 Abs. 
1 zukommt, ist eine Aufenthaltsberechtigungskarte auszustellen. Die Karte ist bis zu einer 
durchsetzbaren Entscheidung, zur Einstellung oder zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens 
gültig. 

(2) Die Aufenthaltsberechtigungskarte dient dem Nachweis der Identität für Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz und der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes im Bundesgebiet. Nach Beendigung des 
Verfahrens oder bei Verlust des Aufenthaltsrechts ist die Aufenthaltsberechtigungskarte vom 
Fremden dem Bundesamt zurückzustellen. 

(3) Die nähere Gestaltung der Aufenthaltsberechtigungskarte hat der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Handhabbarkeit und Fälschungssicherheit zu regeln. Die 
Aufenthaltsberechtigungskarte hat insbesondere zu enthalten: Die Bezeichnung „Republik 
Österreich“ und „Aufenthaltsberechtigungskarte“, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Asylwerbers sowie Bezeichnung der Behörde 
und Datum der Ausstellung. § 50 Abs. 3 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
darin bezeichneten Verordnung die Verordnung gemäß dem ersten Satz tritt. 

 

§ 51a Karte für Asylberechtigte 

 

(1) Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, ist eine Karte für 
Asylberechtigte auszustellen. Diese Karte dient dem Nachweis der Identität und der 
Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes im Bundesgebiet. Die Karte ist nach Aberkennung des Status des 
Asylberechtigten dem Bundesamt zurückzustellen. 

(2) Die nähere Gestaltung der Karte für Asylberechtigte hat der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Handhabbarkeit und Fälschungssicherheit zu regeln. Die 
Karte für Asylberechtigte hat insbesondere zu enthalten: Die Bezeichnung „Karte für 
Asylberechtigte“, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Lichtbild und 
Unterschrift des Asylberechtigten sowie Bezeichnung der Behörde und Datum der Ausstellung. 

 

§ 52 Karte für subsidiär Schutzberechtigte 

 

(1) Einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, ist eine Karte 
für subsidiär Schutzberechtigte auszustellen. Diese Karte dient dem Nachweis der Identität und der 
Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes im Bundesgebiet. Die Karte ist nach Aberkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten dem Bundesamt zurückzustellen. 

(2) Die nähere Gestaltung der Karte für subsidiär Schutzberechtigte hat der Bundesminister für Inneres 
durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Handhabbarkeit und Fälschungssicherheit zu 



 

regeln. Die Karte für subsidiär Schutzberechtigte hat insbesondere zu enthalten: Die Bezeichnung 
„Karte für subsidiär Schutzberechtigte“, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
Lichtbild und Unterschrift des subsidiär Schutzberechtigten sowie Bezeichnung der Behörde und 
Datum der Ausstellung. 

 

§ 53 Entzug von Karten 

 

(1) Das Bundesamt hat Karten nach diesem Bundesgesetz zu entziehen, wenn 

1. deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist; 

2. die durch die Karte bestätigten Umstände nicht oder nicht mehr den Tatsachen entsprechen; 

3. das Lichtbild auf der Karte den Inhaber nicht mehr zweifelsfrei erkennen lässt oder 

4. andere amtliche Eintragungen auf der Karte unlesbar geworden sind. 

Gegen den Entzug ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(2) Asylwerber haben Karten nach diesem Bundesgesetz dem Bundesamt zurückzustellen, wenn diese 
entzogen wurden oder Umstände vorliegen, die eine Entziehung rechtfertigen würden. 


